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Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission - Landeskirche und Diakonie 

in Württemberg - im Jahr 2007

Sitzung vom 16. Februar 2007:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Änderung der Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 16. Februar 2007 mit Wirkung vom 1. Juli 2007 die Änderung der Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg beschlossen.

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Anpassung der AVR-Württemberg an das Arbeitszeitgesetz:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 16. Februar 2007 rückwirkend zum 1. Januar 2007 eine Regelung betreffend Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sowohl für Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte, Hebammen, Entbindungspfleger, medizinisch-technische Assistentinnen und Gehilfinnen und medizinisch-technische Assistenten und Gehilfen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst als auch für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschlossen.

· Redaktionelle Ausformulierung der Entfristung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Telearbeit (Anlage 18 AVR-Württemberg):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 16. Februar 2007 mit Wirkung vom 1. Juli 2007 die redaktionelle Ausformulierung der Entfristung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Telearbeit (Anlage 18 AVR-Württemberg) beschlossen.


· Arbeitsrechtsregelung über eine Einmalzahlung im Jahr 2006 (ZRW 32):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 16. Februar 2007 Eckpunkte für eine Einmalzahlung für das Jahr 2006 beschlossen (390 Euro für vollbeschäftigte Mitarbeitende und 130 Euro für Auszubildende).

____________________________________

Sitzung vom 20. April 2007:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Einmalzahlungen 2006 AVR-Württemberg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 20. April 2007 mit Wirkung vom 1. April 2007 beschlossen, dass die vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2006 in einem unter die AVR-Württemberg fallenden Dienstverhältnis bei einem diakonischen Dienstgeber bzw. einer diakonischen Dienstgeberin gestanden haben und mindestens für einen Tag des Monats April 2007 Anspruch auf Bezüge bzw. Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge aus einem Dienstverhältnis haben, eine Einmalzahlung in Höhe von 390 Euro, die mit den Bezügen des Monats Mai 2007 ausgezahlt wird, erhalten. Nichtvollbeschäftigte und geringfügig Beschäftige erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit im April 2007 entspricht.

____________________________________

Sitzung vom 22. Juni 2007:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Neufassung der Richtsatztabelle für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2007 mit Wirkung vom 1. Juli 2007 eine neue Richtsatztabelle für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker beschlossen.

· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO): KAO-Aufschlag:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2007 mit Wirkung vom 1. Januar 2007 beschlossen, dass auf Antrag für zwischen dem 1. Oktober 2006 und dem 31. Dezember 2006 geleistete Mehrarbeitsstunden ein Aufschlag in Höhe von 14,5 % nachträglich berechnet und ausbezahlt wird.


· Arbeitsrechtliche Regelung über die Stundenentgeltsätze für kurzfristig beschäftigte Aushilfen und Vertretungskräfte:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2007 mit Wirkung vom 1. Juli 2007 eine Arbeitsrechtliche Regelung über die Stundenentgeltsätze für kurzfristig beschäftigte Aushilfen und Vertretungskräfte beschlossen.


____________________________________

Sitzung vom 27. Juli 2007:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO): Änderung von § 1 d Abs. 3 KAO/Änderung von § 6 Abs. 2 c) KAO - Arbeitszeitkonten für Religionspädagogen/Religionspädagoginnen:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 27. Juli 2007 mit Wirkung vom 1. August 2007 die Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) in § 1 d Abs. 3 KAO und in § 6 Abs. 2 c) KAO (Arbeitszeitkonten für Religionspädagogen/Religionspädagoginnen) beschlossen.


· Arbeitsrechtliche Regelung zur Nachbarschaftshilfe:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 27. Juli 2007 mit Wirkung vom 1. August 2007 - befristet bis zum 31. Dezember 2009 - eine Arbeitsrechtliche Regelung zur Nachbarschaftshilfe, eine Vereinbarung über die Mitarbeit in der Nachbarschaftshilfe (Anhang zur Arbeitsrechtlichen Regelung zur Nachbarschaftshilfe - Anlage 11 zur KAO) sowie in diesem Zusammenhang die  Änderung von § 1 c Abs. 8 KAO beschlossen.


· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Arbeitsrechtsregelung für Freiwillige Helferinnen und Freiwillige Helfer im Modellprojekt „Freiwilliges Soziales JahrPLUS (FSJPLUS)“ - Befristete Verlängerung der Geltungsdauer:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 27. Juli 2007 mit Wirkung vom 1. September 2007 - befristet bis zum 31. August 2011 - die Verlängerung und Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Freiwillige Helferinnen und Freiwillige Helfer im Modellprojekt „Freiwilliges Soziales JahrPLUS (FSJPLUS)“ beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 5. Oktober 2007:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Arbeitsrechtliche Regelung zu Fortbildungen und anderen Mitarbeiterfördermaßnahmen:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Oktober 2007 jeweils rückwirkend zum 1. Oktober 2006 einen Vertrag über Mitarbeiterfördermaßnahmen nach Anlage 4 KAO und redaktionelle Änderungen in der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Fortbildungen und anderen Mitarbeiterfördermaßnahmen beschlossen.


· Befristete Beschäftigung vor Beginn des Zivildienstes:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Oktober 2007 mit Wirkung vom 1. September 2007 eine Arbeitsrechtliche Regelung mit einem Muster-Arbeitsvertrag über die befristete Beschäftigung vor Beginn des Zivildienstes beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 30. November 2007:

· Allgemeines:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 30. November 2007 Herrn Reinhard Haas zum Vorsitzenden und Herrn Erwin Hartmann zum stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission - Lan​deskirche und Diakonie in Württemberg - für das Jahr 2008 gewählt.



· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Arbeitsrechtliche Regelung über die Vergütung nebenberuflicher Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger für den Einzug des freiwilligen Gemeindebeitrags:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 30. November 2007 beschlossen, dass für Kirchenpflegerinnen bzw. Kirchenpfleger, bei denen der Einzug des freiwilligen Gemeindebeitrags nicht in die Berechnung der dienstlichen Inanspruchnahme eingerechnet ist, eine Vergütung für die Ausfertigung der Schreiben an die Gemeindeglieder in Sachen Gemeindebeitrag und den Einzug dieses Beitrags einschließlich der damit verbunden Arbeiten (Verbuchen, Ausstellen der Spendenbescheinigung, Dankschreiben) bezahlt wird.

· Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung - Anlage 6 zur KAO:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 30. November 2007 beschlossen, die Arbeitsrechtliche Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung - Anlage 6 zur KAO - bis zum 31. Dezember 2009 zu verlängern.
____________________________________

